
Stadt Blaustein       

 

 
Gemeinderat öffentliche Sitzung am Dienstag, 

27. Februar 2024 
Vorlage Bauamt DSNR GR-2024-017-öf 

 
Handlungsfeld:  Stadtentwicklung (einschl. Natur) 
 
TOP-Nr.7 
Beratungsgegenstand:  
 
- Bebauungsplan "Westlich Wiesenstraße, nördlich Kirchstraße" -  Beschluss zur 

Fortführung und Abschluss des Bebauungsplanverfahrens "Westlich Wiesenstraße, 
nördlich Kirchstraße" gemäß § 215a BauGB im beschleunigten Verfahren in 
entsprechender Anwendung des § 13a BauGB. 

- Billigung des Bebauungsplanentwurfs "Westlich Wiesenstraße, nördlich Kirchstraße", 
ergänzendes Verfahren mit Planzeichnung, textlichen Festsetzungen, örtlichen  
Bauvorschriften und Begründung  

- Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen TÖB 
 
 
Beschlussantrag: 
 
Zur Fortführung und Abschluss des Bebauungsplanverfahrens „Westlich Wiesenstraße, 
nördlich Kirchstraße“ im Ortsteil Bermaringen beantragt die Verwaltung für die 
planungsrechtliche Sicherung der vorgesehenen Wohnbebauung folgendes zu beschließen: 

1. Der Gemeinderat beschließt das Bebauungsplanverfahrens „Westlich Wiesenstraße, 
nördlich Kirchstraße“ im Ortsteil Bermaringen gemäß § 215a BauGB fortzuführen und 
abzuschließen. 

2. Der Gemeinderat beschließt die Billigung des Bebauungsplanentwurfs „Westlich 
Wiesenstraße, nördlich Kirchstraße“ in der Fassung vom 27.02.2024.  

3. Der Gemeinderat beschließt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
i. V. m. § 4a Abs.3 BauGB sowie parallel dazu die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4a Abs.3 BauGB des 
Bebauungsplanentwurfs „Westlich Wiesenstraße, nördlich Kirchstraße“ im Ortsteil 
Bermaringen. 

 
 
 

gez. 
Konrad Menz 
Bürgermeister 

 
  



 
I. Bisherige Beratungs- und Beschlussfassung 
 
Gremium Datum ö/nö Beschluss Zustimmung/ 

Ablehnung 
Ortschaftsrat 26.10.2022 ö Zustimmung des 

Ortschaftsrates zum 
Aufstellungsbeschluss mit der 
Anforderung, dass vor der 
Auslegung das Modell in 
Bermaringen vorgestellt und 
erklärt wird  

einstimmig 

Gemeinderat 08.11.2022 ö Aufstellungsbeschluss einstimmig 

Ortschaftsrat 30.11.2022 ö Billigung des 
Bebauungsplanentwurfs mit 
dem Änderungswunsch der 
Dachform im Bereich des WA3 
und WA4 ausschließlich als 
Flachdach 

 

Gemeinderat 18.04.2023 ö Billigung des 
Bebauungsplanentwurfs und 
Beschluss zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der TÖB’s 

 

 
 
II. Sachvortrag 
 
1. Anlass und Ziel der Planung 

Die Stadt Blaustein ist bestrebt, dem bestehenden und künftigen Wohnbaulandbedarf 
nachzukommen und am westlichen Ortsrand entlang der Wiesenstraße eine 
abwechslungsreiche, ergänzende Wohnbebauung mit Einfamilien-, Mehrfamilien-, und 
Kettenhäusern zu entwickeln. 
Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b 
BauGB und die Billigung des Bebauungsplanentwurfes wurden bereits beschlossen. 
Durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts am 18.07.2023, wonach die Aufstellung von 
Bebauungsplänen im Außenbereich im vereinfachten Verfahren (§ 13b BauGB) gegen 
Europarecht verstößt, wurde zwischenzeitlich vom Bundestag eine Art „Reparaturvorschrift“     
(§ 215a BauGB) erlassen zur Heilung der betroffenen Bebauungsplanverfahren. 
Die „Reparaturvorschrift“ zur Beendigung von Bebauungsplanverfahren und ergänzenden 
Verfahren für Bebauungspläne nach § 13b BauGB ermöglicht begonnene Planverfahren, die 
nach § 13b BauGB eingeleitet wurden, geordnet zu Ende zu führen bzw. abgeschlossene 
Verfahren, die an einem nach den §§ 214 und 215 BauGB beachtlichen Fehler leiden und 
damit unwirksam sind, im ergänzenden Verfahren in Kraft zu setzen. 
Ziel des ergänzenden Verfahrens zum Bebauungsplan „Westlich Wiesenstraße, nördlich 
Kirchstraße“ ist weiterhin die planungsrechtliche Sicherung der vorgesehenen Entwicklung im 
Plangebiet als allgemeines Wohngebiet und die Heilung der beachtlichen Fehler gemäß § 214 
und 215 BauGB. 
 

2. Vorgesehene Bebauung des Plangebietes 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie des angrenzenden Bereichs "Östlich 
Wiesenstraße – Kirchstraße" wurde im Vorfeld des verbindlichen Bauleitplanverfahrens ein 
städtebaulicher Entwurf erstellt, welcher die Grundlage für den Bebauungsplan westlich der 
Wiesenstraße darstellt. 
  



 
Die Umsetzung des städtebaulichen 
Konzepts sieht eine 
abwechslungsreiche Bebauung mit 
Hausgruppen, Doppelhäusern, 
Einzelhäusern in Form von Einfamilien- 
und Mehrfamilienhäusern 
entsprechend des örtlichen Bedarfs 
vor. 
 
Die zulässige Zahl der Vollgeschosse 
wird im Bereich der geplanten 
Einfamilien- und Doppelhäuser im 
Allgemeinen Wohngebiet 1 (WA 1) auf 
zwei Vollgeschosse festgesetzt. 
Darüber hinaus wird im Bereich der 
geplanten Doppelhäuser/ Haus-
gruppen am westlichen Rand des 
Plangebietes (WA3) eine Bebauung mit 
ebenfalls zwei Vollgeschossen (II G) 
festgesetzt, wobei das Untergeschoss 
aufgrund der Topographie zur 
angrenzenden freien Feldflur als 
Gartengeschoss auszugestalten ist. 
 
 

Abb. Städtebauliches Konzept „Wiesenstraße“  
 
Im Bereich der geplanten Mehrfamilienhäuser im Südosten ist eine Bebauung mit drei 
Vollgeschossen (II+D) zulässig, wobei das 3. Vollgeschoss im Dachraum zum Liegen kommen 
muss. 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Sammelstraße "Wiesenstraße", die im 
Süden in die Kreisstraße "Kirchstraße" mündet und eine durchschnittliche Breite von ca. 7,50m 
aufweist. Die interne Erschließung der nordwestlichen Grundstücke wird über eine 5,50m 
breite Ringerschließung sichergestellt und im Südwesten als Sackgasse ausgebildet ist. 
 

3. Art der Verfahrensbearbeitung 

Der Bebauungsplan wurde im Jahr 2022 als Bebauungsplan zur Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen im Zuge eines beschleunigten Verfahrens (§ 13b BauGB) aufgestellt 
und die Billigung des Bebauungsplanentwurfs beschlossen. 

Mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist eine geordnete Beendigung des 
Bebauungsplanverfahrens nicht mehr möglich und gemäß § 215a BauGB fortzuführen und 
abzuschließen. 
 

4. Änderungen und Ergänzungen des Bebauungsplanes 

Aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts sind gegenüber dem gebilligten 
Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom 18.04.2023 folgende Ergänzungen am 
Bebauungsplanentwurf „Westlich Wiesenstraße, nördlich Kirchstraße“, ergänzendes 
Verfahren in der Fassung vom 27.02.2024 vorgenommen: 

  

Östlicher Bereich des 
städtebaulichen Entwurfs ist nicht 

Teil des Bebauungsplanverfahrens 
„Westl. Wiesenstr., Nördl. Kirchstr.“  



 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß SUP-Richtlinie 

- Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Abs. 1 UVPG und Anlage 1 und 2 UVPG zur 
Prüfung der zu erwartenden Umweltauswirkungen 

 

Planzeichnung / Textliche Festsetzungen: 

- Festsetzung einer externen naturschutzrechtlichen Ausgleichsfläche 

- Ziffer 1.1.1.1. Zulässig sind Anlagen für soziale Zwecke 

Umweltbericht 

- Umweltbericht mit naturschutzrechtlicher Eingriffs- und Ausgleichsbilanz. 

 
 
III. Finanzierung 
  

Sachkonto 
Kostenstelle 
Kostenträger 

HH-Ansatz 
(Euro) 

Noch verfügbare 
Mittel (Euro) 

Geplante Erträge/ 
Aufwendungen 
(Euro) 

überplanmäßig/ 
außerplanmäßig 

                         -  
 
Folgekosten (Euro) pro 
Jahr/bis ….  

 -   -   -   -  

                         
  
Anmerkungen zur Finanzierung:  
Die Kosten des Bebauungsplans mit den zugehörigen Gutachten und Fachplanungen werden 
vom Vorhabenträger getragen. 
 
 

IV. Nachhaltigkeitseinschätzung 
 

 Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei. 
 Ein Nachhaltigkeitscheck wurde ausfolgendem Grund nicht durchgeführt bzw. liegt der 
Sitzungsvorlage nicht bei: 

Wurde für das Verfahren bereits erstellt (siehe Sitzungsvorlage vom 08.11.2022). 

 
 
 

Externe Fachleute:   Büro für Stadtplanung Zint & Häußler GmbH      
 
Verfasser Beteiligte Ämter   
 
 
 

   

gez. gez.     
Dietl-Berchtold, Marlene Rist, Alexander     
Stadtbaumeisterin Erster Beigeordneter     

Bauamt       

 
 


